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Solaranlagen Siedlung "Wasserhaus Süd" – Gestaltungsempfehlung 
Gesetzliche Grundlagen 

Raumplanungs- und Baugesetz des Bundes 

 
Raumplanungs- und Baugesetz des Kantons Basel-Landschaft 

 
Die Siedlung "Wasserhaus Süd" wird sich mit Genehmigung der Schutz- und Schonzonenplanung 
in einer Zone mit Gestaltungsvorschriften befinden. Somit sind Solaranlagen gemäss den 
obengenannten Gesetzesgrundlagen grundsätzlich bewilligungsfrei und lediglich meldepflichtig. 
Aufgrund dieser kantonalen Rechtslage hat die Gemeinde Münchenstein die vorliegende 
Gestaltungsempfehlung für die Anordnung von Solaranlagen auf den Dächern der Überbauung 
"Wasserhaus Süd" ausgearbeitet. 

Gestaltungsempfehlung Gemeinde 

Nach Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege und dem Bauausschuss Münchenstein 
empfiehlt die Gemeinde einen Baubereich für Solaranlagen in Form eines Bandes zwischen Gauben 
und First (siehe Abb. 1). 
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Abbildung 1: Baubereich für Solaranlagen (grün) 

Des Weiteren empfiehlt die Gemeinde, die untenstehenden Punkte aus der "Wegleitung für 
bewilligungspflichtige Solaranlagen" der kantonalen Denkmalpflege des Kantons Basel-Landschaft 
zu berücksichtigen: 
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